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Landesjugendamt und Westfälische Schulen
 
	25 – Jubiläum des Vereins sozial-integrativer Projekte am 28.10.2005
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Sehr geehrter Herr Hullegie/Herr Fröse, sehr geehrte Festgäste,

die vielen Grußworte nähern sich langsam dem Ende, ich werde mich kurz fassen, damit noch genügend Aufmerksamkeit für den Festvortrag von Herrn Prof. Viehmann bleibt und Sie anschließend noch genügend Zeit zum Austausch und zum feiern haben. Sehen Sie die vielen Grußworte positiv, denn gemessen an der Anzahl der Vortragenden ist es ein Zeichen dafür, dass unser heutiges Geburtstagskind schon etwas ganz besonderes ist. Dabei ist es mit 25 eigentlich seiner wesentlichen Zielgruppe entwachsen. 

Die Existenzberechtigung des Vereins sozial-integrativer Projekte folgt aus den Besonderheiten der Jugendstrafrechtspflege in Kombination mit der Frage: „Wie begegne ich eigentlich Jugendkriminalität?“ Das JGG bietet große Spielräume um im Interesse der jungen Menschen den Grundgedanken der Vorrangigkeit der Erziehung vor Strafe umzusetzen. Überspitzt formulierte es einmal die Presse „Wie kann ich den jugendlichen Missetäter vom Strafrichter fernhalten!“ – so zu lesen in der Kölnischen Zeitung – am 21.12.1907. 

Kehrseite ist – und wird es auch bleiben – die ambivalente Diskussion in der Öffentlichkeit mit einem für eine Mediengesellschaft typischen Kriminalitätsbild und daraus folgendem Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung. Sie kennen die Forderungen: härtere Sanktionen, Absenkung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf 12, Abschaffung des „Heranwachsendenstrafrechts“ usw.  Dabei spricht durchaus nichts gegen zeitnähere Reaktionen – mit dem Repertoire des JGG – auf Straftaten.

Hier ist naturgemäß auch die Politik gefragt und gefordert. Gerade gestern veröffentlichte das Justizministerium NRW interessante Planungen für einen speziellen Jungtätervollzug für junge Erwachsene von 21 bis 26 Jahren. Hier werden alterspezifisch besondere Resozialisierungspotentiale gesehen, die es im Sinne einer Nacherziehung und einer Förderung der Gesamtpersönlichkeit  zu nutzen gilt. 

Aus vergleichbaren Erkenntnissen und Überzeugungen bildete sich das eigenständige Jugendstrafrecht mit seinen besonderen Maßnahmen und Mechanismen.  Gerade aber diese Besonderheiten, die kreative Nutzung der Möglichkeiten des JGG und eine ausreichende Berücksichtigung des Erziehungsgedankens setzt die Existenz von freien Trägern voraus. Hier kann der Verein selbstbewusst auf eine erfolgreiche Arbeit in den letzten 25 Jahre zurückblicken. Das m. E. einzig denkbare Alternativszenario beschrieb bereits der alte Schäfer im 3. Akt von Shakespeares Wintermärchen: „Ich wollt es gäbe gar kein Alter zwischen 10 und 23 oder die jungen Leute verschliefen die ganze Zeit, denn dazwischen ist nichts als den Mädchen Kinder machen, die Alten ärgern, stehlen und balgen.“
Zum Jubiläum sei dem Verein, dem Vorstand, den Mitgliedern, Beschäftigten und ehrenamtlich Unterstützenden herzlichst gratuliert. Verbunden damit ist die Hoffnung und auch die Erwartung, das die finanziell notwendige Basis für den Verein – hier haben sich Land NRW und die Stadt Münster besonders bewährt – erhalten bleibt und die erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft fortgesetzt werden kann.         

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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